
Einschulungsuntersuchung Datum, 04.05.2020

Liebe Eltern,

auf Grund der Corona-Pandemie können offen gebliebene Einschulungsuntersuchungen 
entsprechend § 42  abs. 3 Schulgesetzt voraussichtlich bis Ende des laufenden Schuljahres nicht 
mehr von Seiten der Gesundheitsämter durchgeführt werden. Daher geben wir folgenden Hinweis
an Sie:

 Im Falle des Antrages auf Zurückstellung sollten der Antrag und die entsprechende 
schulärztliche Untersuchung bereits bis zum 28. Februar 2020 erfolgt sein.

 Die Einschulungsentscheidung liegt grundsätzlich bei der Schulaufsicht.

 Die Einschulungsuntersuchung ist eine ärztliche Untersuchung, die nicht über die 
Schulaufnahme entscheidet

 Sollte noch keine ärztliche Untersuchung erfolgt sein und der Antrag auf Zurückstellung 
der Eltern weicht von der Empfehlung der Kindertagesstätte ab, wird das SIBUZ mit 
einbezogen. Das SIBUS prüft auf Basis der Aktenlage (Berichte der Kindertagesstätte, 
Elternfragebogen zur Einschulungsuntersuchung, ggf. ärztliche bzw. psychologische 
Gutachten, Berücksichtigung der Gesamtsituation) und berät die Eltern individuell ggf. 
nach Rücksprache mit der Kindertagesstätte.

 Das SIBUZ spricht eine Empfehlung aus, auf deren Grundlage die Schulaufsicht über die 
Zurückstellung entscheidet.


